
Hier gibt es neue Details zur 
Geisterfahrt eines Traktors
Ein Mann sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er mit einem geklauten Traktor auf die A3 fuhr – in  
die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Offenbar hatte er davor schon etliche Kilometer zurückgelegt.

Christine Schibschid

G lücklicherweise ist nie-
mand zu Schaden gekom-
men am Samstagabend 
des 10. Mai: Ein 36-jähri-
ger Traktorfahrer hatte 

sein Fahrzeug auf dem Glarner Auto-
bahnzubringer plötzlich waghalsig 
über die Gegenfahrbahn gelenkt und 
war in falsche Richtung auf die Auto-
bahn aufgefahren. Dort tuckerte er et-
wa 1,5 Kilometer auf dem Pannen-
streifen in Richtung Zürich, bevor er 
bei der Raststätte Glarnerland abfuhr 
und von der Polizei gestellt wurde. 

Den Traktor hatte der Mann zuvor 
im Linthgebiet gestohlen. Nachdem 
die Kantonspolizei St. Gallen kurz 
nach der Tat aus ermittlungstakti-
schen Gründen nicht verraten wollte, 
wo genau, sind nun neue Details be-
kannt. Wie Polizeisprecher Florian 
Schneider auf Nachfrage sagt, wurde 
der Traktor rund zwei Tage vor der 
Geisterfahrt auf einem Hof in Benken 
gestohlen. Dabei hatte der Täter 
leichtes Spiel, weil der Schlüssel 
steckte. 

Nach Angaben des Polizeisprechers 
ereignete sich der Diebstahl in der 
Nacht von Donnerstag, 8., auf Freitag, 
9. Mai. Vermutlich noch vor Mitter-
nacht. Der Besitzer meldete das Fahr-
zeug am Freitag als gestohlen. «Es 
dürfte ein Gelegenheitsdiebstahl ge-
wesen sein. Es gab keine persönliche 
Beziehung zwischen Täter und Trak-
torbesitzer», sagt Schneider. Der 
36-Jährige habe das Fahrzeug wohl zu-
fällig gesehen und mitgenommen.

Schon vorher mit Traktor 
unterwegs
Der Traktordieb stammt laut Schnei-
der aus dem Kanton St. Gallen, aus 
einer Region, die ans Linthgebiet 
grenzt. Es dürfte sich also ums Toggen-
burg oder ums Sarganserland han-
deln. Zwischen dem Diebstahl und 
dem Vorfall auf der Glarner Autobahn 
vergingen Tage. Was der Mann zwi-
schendrin gemacht hat, bleibt unklar. 
Laut Schneider gab der Traktorfahrer 
den Ermittlern an, sich nicht an vieles 
zu erinnern.

Die Kantonspolizei St. Gallen ist für 
den Diebstahl zuständig. Die Ver-
kehrsdelikte des 36-Jährigen bearbei-
tet die Kantonspolizei Glarus. Wie de-
ren Sprecher Richard Schmidt sagt, 
nutzte der Mann den Traktor zwi-
schen dem Diebstahl und dem Vorfall 
auf der Autobahn. «Er war schon 
unterwegs damit in den zwei Tagen.»

Soweit bekannt, hielt sich der Be-
schuldigte vor der Falschfahrt an des-
sen Wohnort auf, wie Schmidt sagt. Er 
muss mit dem gestohlenen Fahrzeug 
also von Benken ins Sarganserland 
oder ins Toggenburg gefahren sein. 
Aufgefallen war er dabei offenbar 
nicht. 

Verdacht auf Alkoholkonsum
Bei der Festnahme an der Raststätte 
Glarnerland ergab sich laut Schmidt 
der Verdacht, dass der 36-Jährige Alko-

hol getrunken hatte. Zu den Ergebnis-
sen der Blut- und Urinprobe äussert 
sich der Glarner Polizeisprecher je-
doch nicht. Wie er sagt, befindet sich 
der Falschfahrer auf freiem Fuss.

Den Traktor hatte die Polizei kurz-
zeitig sichergestellt. Inzwischen wur-
de er aber laut Schmidt wieder frei-
gegeben und seinem Besitzer ausge-
händigt. 

«Hoffentlich steckt der Schlüssel 
nachts nicht mehr», sagt der St. Galler 
Polizeisprecher Schneider. «Ich kann 
mir vorstellen, wie gross die betriebli-
chen Herausforderungen auf einem 
Hof sind, aber Gelegenheit macht Die-
be», erinnert er.

Wer sein Fahrzeug verlässt und den 
Schlüssel im Zündschloss stecken 
lässt, der kann übrigens auch gebüsst 
werden: Laut Bussenkatalog sind da-
für 60 Franken fällig.

Finde den Fehler: Ein Traktor ist auf der Autobahn eigentlich nicht erlaubt. Auch die Fahrtrichtung ist falsch. So war ein 36-Jähriger 
am Samstag auf der Glarner Autobahn unterwegs.  Bild: Kantonspolizei Glarus

Nach nur drei Kilometern: Junge Frau 
wird bekifft aus dem Verkehr gezogen
Beim Feuerwehrdepot in Uznach nahm das Unheil seinen Lauf. Eine 26-jährige Frau rauchte ein paar Züge 
eines Joints. Und sie hatte noch mehr auf dem Kerbholz.

Urs Schnider

Was sie sich dabei gedacht hat? Ver-
mutlich nicht viel. Jedenfalls kiffte 
eine 26-jährige Frau einen Joint. Bezie-
hungsweise: Sie nahm ein paar Züge 
davon, wie es in einem Strafbefehl der 
Staatsanwaltschaft des Kantons  
St. Gallen heisst. Tatort: Feuerwehrde-
pot in Uznach.

Dann setzte sich die junge Frau in 
ihr Auto und fuhr in Richtung Gom-
miswald. Doch weit kam sie offenbar 
nicht. Denn auf der Höhe Schönen-
bach wurde sie von der Polizei ange-
halten. Und diese bemerkten wohl, 
dass die Lenkerin bekifft war. Im 
Strafbefehl heisst es jedenfalls, sie sei 
in fahrunfähigem Zustand unter Ein-

fluss von Betäubungsmitteln gewe-
sen. 

Keine Sehhilfe, kein Ausweis
Die Konzentration des Wirkstoffs THC 
sei sogar «grenzüberschreitend» gewe-
sen. Mit dem Rauchen des Joints habe 
sie zumindest in Kauf genommen, 
dass dies zu einer Fahrunfähigkeit 
führen könnte, heisst es im Strafbe-
fehl weiter. Aber dass die Frau bekifft 
war, war noch lange nicht alles.

Denn sie konnte keinen Fahraus-
weis vorweisen. Im Gegenteil: Sie hat-
te nur einen Führerausweis auf Probe 
– und der war bereits im September 
2020 abgelaufen. Die Beschuldigte hat-
te die obligatorischen Weiterbildungs-
kurse nicht absolviert. Obendrauf 

kommt noch, dass die Frau auch ihre 
Sehhilfe nicht trug und damit gegen 
eine Auflage verstiess.

Wegen Vorstrafe wirds teuer
Und jetzt kommts ganz dick: Denn 
gegen die Frau war 2023 in einem an-
deren Kanton eine Freiheitsstrafe von 
vier Monaten ausgesprochen worden. 
Deshalb wird die Strafe für die Kiffer-
fahrt nun richtig teuer. Sie muss eine 
unbedingte Geldstrafe von 7200 Fran-
ken bezahlen. Zusammen mit einer 
Busse sowie Gebühren und besonde-
ren Auslagen werden der Beschuldig-
ten knapp 10 000 Franken in Rech-
nung gestellt. Der Strafbefehl ist laut 
Angaben der Staatsanwaltschaft 
rechtskräftig.

Dumm gelaufen: In Uznach gekifft; in 
Gommiswald gestoppt.   Symbolbild: Keystone

«Es gab keine 
persönliche 
Beziehung zwischen 
Täter und 
Traktorbesitzer.»
Florian Schneider 
Polizeisprecher

Leserbriefe

Langsam oder schnell  
ist nicht das Kriterium

Ausgabe vom 26. Mai  
Zum Artikel «Drei Minuten Redezeit 
sollen an der Landsgemeinde reichen» 

Langsam oder schnell ist nicht das 
Kriterium der Landsgemeinde. Richtig 
oder falsch müsste das Hauptanliegen 
der Abstimmenden sein. Diese Ent-
scheidung fällt jede oder jeder im 
Ring, in eigener Verantwortung und 
ohne Stoppuhr.

24 bis 32 Minuten schneller an die 
Kalberwurst ist auch nicht wirklich 
ein überzeugendes Argument (mir ist 
niemand bekannt, der hungernd aus 
dem Ring getragen werden musste).
Überlassen wir also weiterhin die 
Führung der Landsgemeinde dem 
oder der Frau Landammann. Landam-
mann Kaspar Becker hat überzeugend 
bewiesen, «Wie Landsgemeinde geht!»
Peter Jenny-Lüthi aus Glarus

Willkommen im Tor zum 
schönen Glarnerland 

Ausgabe vom 23. Mai  
Zum Artikel «Infoveranstaltung zu 
Windrädern im Linthgebiet läuft (fast) 
aus dem Ruder» 

Der Infoabend zum neuen Richtplan 
in Näfels war für mich eher eine Zir-
kusvorstellung. Der Werbeprospekt 
für Windenergie entpuppt sich als 
Infobroschüre vom Kanton und wie 
sich herausstellt, sind die Angaben 
und Zahlen näher bei einer Geschich-
te der Gebrüder Grimm. Man hätte 
einfach die Schublade von 2019 öff-
nen können und festgestellt, dass die 
Machbarkeit etc. bereits damals ver-
senkt wurde. Der Auftrag aus Bern ist 
aufzuzeigen, wo die Möglichkeit be-
steht für Windenergie im Kanton, 
nicht ein Subventionsprojekt aus dem 
Boden zu stampfen. Der Kanton Gla-
rus ist bereits jetzt ein Geberkanton 
und produziert das Dreifache an 
Strom im Verhältnis zur Bevölkerung. 
Im neuen Richtplan sind die genauen 
Angaben und Folgen wie die Grösse 
der Windräder, Anzahl, Verträglich-
keit, Lärm, Schall, Eiswurf noch gar 
nicht aktuell oder abgeklärt, einzig 
die möglichen Standorte scheinen zu 
stimmen. Kein einziger Haushalt be-
kommt diesen Strom. Die Frage eines 
Landwirts aus Kaltbrunn hat mich 
zum Nachdenken gebracht. Der Mik-
roplastik wurde verschwiegen und ist 
ein wirkliches Problem, unbestritten 
und bestätigt vom anwesenden Pla-
ner. Ich habe gegoogelt und gelesen: 
360 kg Mikroplastikabrieb/Abnutzung 
einer Windturbine mit 75-m-Rotor-
blättern im Jahr auf den Wiesen ver-
streut. Wieso ist man nicht kritischer? 
Also bitte seid doch auch ehrlich, dass 
ein so überdimensionales, unrentab-
les grössenwahnsinniges Projekt kein 
Nutzen fürs Glarnerland ist. Den  
einzigen Nutzen haben der Investor 
und der Subventionsempfänger.  
Willkommen im Tor zum schönen 
Glarnerland. 
Monika Steinmann aus Bilten
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